
Beschluss: 
Der Rat beschließt folgende Satzung: 
 
1. Satzung vom ………. zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von 
Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege vom 15.05.2014 
 
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 07.07.2016 aufgrund der §§ 7 und 41 der  
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Juni 2015 (GV. NRW. S.495), des § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1802) sowie des § 23 des Gesetzes zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern – Kinderbildungsgesetz - KiBiz- in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Juni 2014 (GV. NRW. S. 335) folgende 1. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder 
und Kindertagespflege vom 15.05.2014 beschlossen: 
 
Artikel I 
 
Die Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen  für 
Kinder und Kindertagespflege vom 15.05.2014 wird wie folgt geändert: 
 
§ 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 1 
Art der Beiträge und Zuständigkeit 

 
Für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung für Kinder im Stadtgebiet Bornheim, in den 
Fällen des § 21 d KiBiz sowie für die durch die Stadt Bornheim geförderte Betreuung von Kin-
dern in Kindertagespflege wird durch die Stadt Bornheim ein öffentlich-rechtlicher Elternbeitrag 
erhoben. 
 
§ 4 erhält folgende neue Fassung: 
 



(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 
Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem 
Einkommen nach Satz 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur De-
ckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und das Kind, 
für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem Bundes-
kindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften, das Erziehungsgeld nach dem Bundes-
erziehungsgeldgesetz und das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
bis zu einem Betrag von 300,00 EUR bleiben anrechnungsfrei. Bezieht ein Elternteil Einkünf-
te aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats und steht 
ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder 
an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nach-
zuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 
v.H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des 
Mandats hinzuzurechnen. 
Kinderbetreuungskosten nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 Einkommensteuergesetz (EStG) in der je-
weils geltenden Fassung sind in der vom Finanzamt anerkannten Höhe vom Einkommen ab-
zuziehen.  
Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 EStG zu gewährenden Frei-
beträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen.  

 
(2) Maßgeblich für die Bemessung der Beitragshöhe ist das tatsächliche Bruttojahreseinkommen 

in dem Kalenderjahr, in dem der Platz in einer Kindertageseinrichtung oder die Leistung der 
Tagespflege in Anspruch genommen werden. Zu Beginn der Inanspruchnahme des Platzes 
bzw. der Leistung erfolgt eine vorläufige Festsetzung des Elternbeitrages auf der Grundlage 
des Bruttojahreseinkommens des vorangegangenen Kalenderjahres. 

      Sofern sich das Einkommen der Beitragsschuldner ändert, sind im Verlauf des Beitragszeit-
raumes vorläufige Anpassungen des Elternbeitrages möglich. Die abschließende Prüfung 
und Festsetzung erfolgt nach Ablauf des Kalenderjahres. 

 
§ 5 Abs. 3 und Abs. 6 erhalten folgende neue Fassung: 
 

§ 5 
Einkommensstufen, Beitragshöhe, Beitragszeitraum 

 
(3) Der Elternbeitrag für Kinder über 3 Jahre gilt ab dem Monat, der auf die Vollendung des 3. 

Lebensjahres folgt. Abweichend hiervon wird für Kinder, die im Zeitraum vom 01.08. bis ein-
schließlich 01.11. des Kindergartenjahres drei Jahre alt werden, ab Beginn des Kindergar-
tenjahres der Elternbeitrag für ein Kind über drei Jahren erhoben. 

 
(6) Der Elternbeitrag nach Anlage 1 der Satzung erhöht sich jährlich prozentual entsprechend 

der gem. § 19 Abs. 2 KiBiz erfolgenden Erhöhung der Kindpauschalen. Der Elternbeitrag 
nach Anlage 2 der Satzung erhöht sich analog zu Anlage 1. 

 
§ 6 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 6 
Beitragsermäßigung 

 
(1) Wenn zwei oder mehr Kinder derselben Beitragspflichtigen gleichzeitig eine Tageseinrich-

tung für Kinder besuchen, ein Angebot der Offenen Ganztagsschule, oder Leistungen der 
Kindertagespflege in Anspruch nehmen und die Stadt Bornheim in allen Fällen hierfür öffent-



lich-rechtliche Beiträge erhebt bzw. erheben müsste, wird für das Erstkind und das Zweitkind 
bei Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege jeweils ein Beitrag 
von 62,5 % erhoben. Für Kinder, die ein Betreuungsangebot der Offenen Ganztagsschule in 
Anspruch nehmen, richtet sich die Beitragshöhe nach den Bestimmungen der „Satzung über 
die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule“ im Primarbe-
reich der Stadt Bornheim“. Für das dritte und alle weiteren Kinder wird kein Beitrag erhoben.  
Als Erstkind gilt das Kind, für das sich nach dem Einkommen, der Betreuungsart und der Be-
treuungsform der höchste Beitrag ergibt. Als Zweitkind gilt das Kind, für das sich nach dem 
Einkommen, der Betreuungsart und der Betreuungsform der zweithöchste Beitrag ergibt.  
Die Beitragsermäßigung gilt auch dann, wenn sie mit der Beitragsbefreiung für das letzte 
Kindergartenjahr nach dem KiBiz zusammentrifft. 

 
§ 10 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 10 
Einkommensstufen, Beitragshöhe, Beitragszeitraum 

 
(1) Die Elternbeiträge sind ab Betreuungsbeginn monatlich im Voraus zum 01. eines jeden Mo-

nats zu zahlen. 
Die Beiträge in Tageseinrichtungen für Kinder werden stets als volle Monatsbeiträge erho-
ben, unabhängig von An-/Abwesenheitszeiten des Kindes, Schließzeiten und Ferien der Ein-
richtung, o. ä.  
 
Beginnt oder endet ein Betreuungsverhältnis in Kindertagespflege während eines laufenden 
Kalendermonats, wird der Elternbeitrag anteilig auf der Grundlage von 30 Tagen berechnet, 
unabhängig von Ausfallzeiten des Kindes oder der Tagespflegeperson. 

 
Anlagen 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung: 
 
 

Anlage 1 
 

Einkommensstufen und Beitragshöhe gemäß § 5 der Satzung für die Betreuung  
in Tageseinrichtungen für Kinder (Betreuungsjahr 2016/2017) 

 
wöchentliche Be-

treuungszeiten 
Einkommensstufen 
Jahreseinkommen 

monatlicher 
Beitrag  

für Kinder  
unter 3 Jahre 

monatlicher Bei-
trag  

für Kinder  
über 3 Jahre 

  bis 15.500 € 0,00 € 0,00 € 
  bis 25.000 € 38,48 € 25,65 €
 bis 35.000 € 66,15 € 44,10 €

25 bis 45.000 € 125,55 € 83,70 €
Stunden bis 55.000 € 176,85 € 117,90 €

 bis 65.000 € 241,65 € 161,10 €
 bis 75.000 € 290,25 € 193,50 €
  bis 85.000 € 337,50 € 225,00 €
  über 85.000 € 386,10 € 257,40 €
  bis 15.500 € 0,00 € 0,00 € 



  bis 25.000 € 42,75 € 28,50 €
 bis 35.000 € 73,50 € 49,00 €

35 bis 45.000 € 139,50 € 93,00 €
Stunden bis 55.000 € 196,50 € 131,00 €

 bis 65.000 € 268,50 € 179,00 €
 bis 75.000 € 322,50 € 215,00 €
  bis 85.000 € 375,00 € 250,00 €
  über 85.000 € 429,00 € 286,00 €
  bis 15.500 € 0,00 € 0,00 € 
  bis 25.000 € 64,13 € 42,75 €
 bis 35.000 € 110,25 € 73,50 €

45 bis 45.000 € 209,25 € 139,50 €
 Stunden bis 55.000 € 294,75 € 196,50 €

  bis 65.000 € 402,75 € 268,50 €
 bis 75.000 € 483,75 € 322,50 €
  bis 85.000 € 562,60 € 375,00 €
  über 85.000 € 643,50 € 429,00 €

 
Hinweis: Ein eventuell zusätzlich zu zahlendes Verpflegungsgeld ist an den jeweiligen Trä-
ger der Tageseinrichtungen für Kinder zu zahlen. 

 
Anlage 2 

 
Einkommensstufen und Beitragshöhe gemäß § 5 der Satzung für die Betreuung in Kinder-

tagespflege (Betreuungsjahr 2016/2017) 
 

Einkommens-
stufen 

Höhe des Elternbeitrages 

Jahres-
einkommen 

Betreuungsumfang (Stunden/Woche) 

 bis 20 bis 25 bis 30 bis 35 bis 40 über 40 

bis 15.500 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
bis 25.000 €   34,20 €   38,48 €   40,61 €   42,75 €   53,44 €   64,13 € 
bis 35.000 €   58,80 €   66,15 €   69,83 €   73,50 €   91,88 € 110,25 € 
bis 45.000 € 111,60 € 125,55 € 132,53 € 139,50 € 174,38 € 209,25 € 
bis 55.000 € 157,20 € 176,85 € 186,68 € 196,50 € 245,63 € 294,75 € 
bis 65.000 € 214,80 € 241,65 € 255,08 € 268,50 € 335,63 € 402,75 € 
bis 75.000 € 258,00 € 290,25 € 306,38 € 322,50 € 403,13 € 483,75 € 
bis 85.000 € 300,00 € 337,50 € 356,25 € 375,00 € 468,75 € 562,50 € 

über 85.000 € 343,20 € 386,10 € 407,55 € 429,00 € 536,25 € 643,50 € 
 
Artikel II 
 
Diese Satzung tritt zum 01.11.2016 in Kraft. 



 


